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Durchführungsbestimmungen zur Basketball-Saison 2020/2021 
 
 
 
Liebe Basketballerinnen und Basketballer im BVP, 
 
 
besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. 
 
 
Aus diesem Grund haben wir im BVP die vorliegenden Durchführungsbestimmungen für die kommende Saison 
2020/2021 beschlossen. Uns ist dabei bewusst, dass wir mit diesen Vorgaben nicht den Wunsch und die Vor-
stellung jedes Einzelnen erfüllen können. 
 
Wir sind der Auffassung, dass ein ordnungsgemäßer, vergleichbarer und fairer Wettbewerb in der kommenden 
Spielzeit nicht möglich sein wird, wollen aber dennoch gewährleisten, dass alle Basketballer, jung oder alt, in 
diesen unsicheren Zeiten nicht ohne unsere geliebte Sportart auskommen müssen. 
 
Die Gesundheit und das Wohlergehen aller steht für uns an vorderster Stelle, so dass wir es jedem freistellen, 
am Spielbetrieb teilzunehmen oder sich gegen eine Teilnahme zu entscheiden, ohne dabei Sanktionen befürch-
ten zu müssen. Zu stark variieren die Voraussetzungen für Hygienekonzepte der einzelnen Hallen, so dass diese 
Vorgaben nicht von allen Vereinen erfüllbar sind. Die Entwicklung des Coronavirus ist von keinem vorherseh-
bar. Sollte es zu nicht vorhersehbaren Folgen der Pandemie und damit verbundenen Auflagen kommen wollen 
wir den beteiligten Vereinen den Druck des Ligaerhalts nehmen. Dieses betrachten wir bei einer Bewertung 
aller Vor- und Nachteile dieser Lösung als die Fairste und appellieren an den Fair-Play-Gedanken der gesamten 
pfälzischen Basketballfamilie, diese Entscheidung mitzutragen. In den Jugendspielrunden gibt es weder Auf- 
noch Absteiger und in den drei Seniorenligen der Herren sind wir in der Lage hier auf Absteiger zu verzichten, 
da keine Liga mit 10 Mannschaften voll besetzt ist. Trotz einer anstehenden Saison, ohne den Verlauf 
vorherzusehen, wünschen wir uns einen geordneten Wettbewerb, damit die Sportart Basketball weiter aktiv 
lebt. 
 
 
Wir wünschen Euch allen weiterhin viel Gesundheit und eine hoffentlich bald wieder normale Basketballzeit. 
 
 
Ihr/Euer      Ihr/Euer 
Stephan Walch     Andreas Offenhäußer 
 
1. Vorsitzender     Sportwart 
 
 
 
Aufgrund der nach wie vor herrschenden Corona Pandemie erlässt der Basketballverband Pfalz durch Beschluss 
des BVP-Vorstands vom 09. September 2020 folgende Durchführungsbestimmungen und Erläuterungen. 
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1. Hygienekonzept 
 
1.1 Die Vereine stellen für die Spieltage Hygienekonzepte auf. Diese sind insbesondere auf die Vorgaben der 

Städte und Kommunen sowie der Halleneigner abzustimmen. Als Vorlage und Anhaltspunkt dient hierfür 
das Hygienekonzept des Deutschen Basketball Bundes. 
Dies ist keine Vorgabe der Verbände – es handelt sich um eine Pflicht, die sich aus der ordentlichen 
Gesetzgebung ergibt. Jeder Verein muss für jede genutzte Halle ein Hygienekonzept aufstellen und sich 
dieses durch die zuständige kommunale Stelle genehmigen lassen. Eine Hilfe zum Erstellen von 
Hygienekonzepten bilden die vom DBB sowie von einigen Landesverbänden herausgegebenen Vorlagen. 
Diese und weitere Informationen zum Thema findet man auf der Webseite „Back on Court“ oder beim 
Sportbund Pfalz. 
 

1.2 Die Hygienekonzepte müssen unbedingt auch die Informationen enthalten, ob eine Nutzung der Duschen 
und Umkleiden möglich ist. Darüber hinaus muss dem Konzept entnommen werden können, wie viele 
Personen sich in der Halle aufhalten dürfen. Namentlich genannt werden muss der für den Verein 
zuständige Hygienebeauftragte mit Rufnummer und Mailadresse. 

 
1.3 Die Hygienekonzepte bitte in TeamSL unter „Verwaltung“ im zusätzlich vom DBB eingeführtem Menü-

punkt „Hygienekonzepte für Hallen hochladen“ einstellen, damit alle Vereine darauf zugreifen und sich 
entsprechend über die aktuellen Bedingungen informieren bzw. auf Situationen „vor Ort“ einstellen 
können. 

 
1.4 Jedes Mannschaftsmitglied, Trainer, Betreuer etc. muss einen Fragenbogen „SARS-CoV-2“ ausgefüllt an 

den Hygienebeauftragten oder einer verantwortlichen Person in der Spielhalle übergeben. Dieser Fragen-
bogen dient zur Kontaktnachverfolgung vom gastgebenden Verein und muss mindestens vier Wochen 
aufbewahrt und dann datenschutzkonform vernichtet werden. 

 
 

2. Saisonverlauf 
 
2.1 Die Saison des Basketballverband Pfalz beginnt gemäß dem aktualisiertem Rahmenspielplan jeweils am 

31.10./01.11.2020 (12er Ligen) bzw. am 07./08.11.2020 (10er Ligen). 
 

2.2 Jeder Verein hat in der Saison die Möglichkeit, Mannschaften aus dem Spielbetrieb zurückzuziehen. Eine 
Strafe wird für einen Rückzug nicht ausgesprochen. 

 
2.3 Sollte eine Mannschaft aufgrund einer Corona bedingten Quarantäne nicht antreten können, so ist das 

Spiel kostenfrei zu verlegen. Der Spielleiter ist darüber mit dem Nachweis des Gesundheitsamtes zu 
informieren. 

 
2.4 Sollte eine Mannschaft aufgrund Corona bedingter behördlicher Maßnahmen keine Spielhalle haben, ist 

das Spiel abzusetzen und kostenfrei zu verlegen. 
 

2.5 Die Schiedsrichter haben in der Beurteilung von Hygienemaßnahmen des gastgebenden Vereins keine 
Rechte und Pflichten. 
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3. Meldeablauf nach einer Covid-19 Infektion 
 
Tritt der Fall ein, dass ein/eine Spieler/in, Trainer/in, Betreuer/in, Schiedsrichter/in etc. positiv auf eine Covid-
19 Infektion getestet wird, ist folgender Informationsfluss unbedingt einzuhalten. 
 

 Die oder der Erkrankte unterrichtet unmittelbar nach Feststellung der Infektion den Hygienebeauf-
tragten seines Vereins. 

 
 Der Hygienebeauftragte unterrichtet unmittelbar darauf die gesamte Mannschaft und alle weiteren 

Personen, die im sportlichen Umfeld zur erkrankten Person innerhalb des Vereins gestanden haben. 
Alle weiteren Maßnahmen übernimmt das örtliche Gesundheitsamt. 
 

 Der Hygienebeauftragte unterrichtet anschließend unmittelbar alle Hygienebeauftragten der gegner-
ischen Vereine der letzten zwei Wochen. 
 

 Der Hygienebeauftragte unterrichtet darüber hinaus unmittelbar den jeweiligen Spielleiter sowie den 
Sportwart bzw. Jugendwart. 
 

 Der Hygienebeauftragte unterrichtet auch den Schiedsrichtereinsatzleiter, der wiederum sowohl die 
Schiedsrichter bis zu zwei Wochen rückwirkend informiert und ggfs. die Schiedsrichtereinsätze des 
kommenden Wochenendes absagt oder umbesetzt.  
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Fragenbogen SARS-CoV-2 Risiko 
Erhebung personenbezogener Daten 

Name  

Vorname  

Geburtsdatum  

Adresse  

Telefon  

E-Mail  

Risiko-Evaluation 

Bitte beantworten Sie die Fragen zur Einschätzung des  
Kontaktrisikos mit SARS-CoV-2 

Ja Nein 

Haben Sie Vorerkrankungen, die nach Definition des RKI  
einen Risikofaktor darstellen ? 

  

Hatten Sie Kontakt zu einem bestätigten SARS-CoV-2 Fall 
innerhalb der letzten 14 Tagen ? 

  

Bestand in der Vergangenheit die Anordnung einer behörd- 
lichen Quarantäne im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 ? 
Wenn ja, bitte Datum des Ablaufs der Anordnung angeben: 

 

__________ 
 

Waren Sie in den letzten 14 Tagen im Ausland oder in einem 
Landkreis, der die gesetzlichen Vorgaben von 50 Infizierten  
pro 100000 Einwohner überschritten hat? 
Wenn ja, bitte aufführen wann/wo: 

 

__________ 

 

Symptome-Evaluation 

Bitte beantworten Sie die Fragen zur aktuellen klinischen 
Symptomatik! (bitte berücksichtigen Sie die letzten 14 Tage) Ja Nein 

Fieber   

Allgemeines Krankheitsgefühl, Kopf- und Gliederschmerzen   

Husten   

Dyspnoe (Atemnot)   

Geschmacks- und/oder Riechstörungen   

Halsschmerzen   

Rhinitis (Schnupfen)   

Diarrhoe (Durchfall)   

Sollte eine der Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, darf eine Teilnahme erst nach 
ärztlicherRücksprache erfolgen. Sollten sich Änderungen zu den hier getroffenen persönlichen 
Angaben ergeben, ist dies dem Verein unverzüglich mitzuteilen. 


